
WOLFGANG WIECAND 

Zur Konvention XVI der Schweizerischen 
Bankiervereinigung 

I. Entstehung und Funktion der Konvention XVI 

In einem als Memorandum of Understanding (MoU) bezeichneten 
Papier haben die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Verei­
nigten Staaten von Amerika Vereinbarungen über die Aufklärung 
von Insidergeschäften an amerikanischen Wertschriftenbörsen ge­
troffen. Im MoU vom 31. August 1982, das von den unterzeich­
nenden Parteien als Absichtserklärung (letter of intent) verstanden 
wird', halten diese fest, «dass zwischen den im Namen ihrer Regie­
rung ... handelnden schweizerischen und amerikanischen Delegatio­
nen Einvernehmen darüber besteht, für beide Seiten annehmbare 
Wege zu finden, um die gegenseitige Zusammenarbeit bei der 
Rechtsdurchsetzung auf dem Gebiete des Insiderhandels zu verbes­
sern» 2. Der Unterzeichnung waren schwierige Verhandlungen vor­
ausgegangen, die unter teilweise prekären Umständen stattgefunden 
hatten. Im MoU wird auf die Gründe und Hintergründe in der di­
plomatischen Papieren eigenen, dezenten Form Bezug genommen: 
«Die Konsultationen umfassten eine Aussprache über die für beide 
Länder unerfreulichen, neueren Fälle, in welche Personen verwik-
kelt waren, die über Schweizer Banken in den USA Wertschriften-

1 Zitiert nach der autorisierten deutschen Übersetzung der Direktion für Völ­
kerrecht |EDA], Dundesamt für Justiz/EJPD vom 22.September 1982; abgedruckt 
bei NOBEL, Praxis zum öffentlichen und privaten Bankenrecht der Schweiz. Hern 
1979 und Ergänzungsband, Bern 1984. S. 1 3 1 ff. - Die inzwischen umfangreiche 
schweizerische und amerikanische Literatur zur Entstehung des MoU und der Be­
deutung der getroffenen Absprachen ist zusammengestellt bei HONIICXER, Ameri­
kanische Offcnlegungspflichten in Konflikt mit schweizerischen Geheimhaltungs­
pflichten, Bd. 89 der Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht. Zürich 1986. 
Vgl. aber ausserdem die knappe Zusammenfassung bei STAUDER/STAUDFR, Bankge­
heimnis und amerikanisch-schweizerische Rechtshilfe, IPRax 1984 46 ff. 

1 MoU I Ziff. 1. 

2 7 7 
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transaktionen durchgeführt und zum entsprechenden Zeitpunkt 
möglicherweise über wesentliche, der Öffentlichkeit nicht zugäng­
liche Informationen über die entsprechenden Wertschriften verfügt 
hatten.» 3 

Uin die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
die es erlauben, die Schweizer Banken und ihre Klienten in das 
MoU einzubeziehen, hatte die Schweizerische Bankiervereinigung 
eine von den Mitgliedbanken zu unterzeichnende Konvention vor­
gelegt, welche gewissermassen die Geschäftsgrundlage des MoU 
bildet. Diese «Konvention XVI der Schweizerischen Bankierverei­
nigung betreffend die Behandlung von Ersuchen der amerikani­
schen Securities and Exchange Commission um Auskunft über den 
Missbrauch von Insiderinformationen» * lag bei Abschluss des MoU 
bereits vor; die Parteien haben bezüglich der Durchführung des 
MoU ausdrücklich auf diese Konvention verwiesen. Nach einer 
Reihe programmatischer Feststellungen über die Erwünschtheit und 
Notwendigkeit wechselseitiger Unterstützung bei der Abklärung 
von Insidertransaktionen schliesst die Einleitung des MoU mit der 
Feststellung, dass in zwei Bereichen Einverständnisse erzielt wur­
den, die in den folgenden Kapiteln zusammengefasst seien. Wäh­
rend Kapitel II der Anwendung und Auslegung des Staatsvertrages 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinig­
ten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe5 gewidmet 
ist, verweist Kapitel III auf eine «Reihe von Einverständnissen mit 
Bezug auf eine private Konvention zwischen Mitgliedern der 
Schweizerischen Bankiervereinigung», die dem MoU beiliegt und 
näher erörtert wird. 

In Kapitel III Ziff. i wird zunächst festgehalten, «dass Zwangs­
massnahmen nach dem Vertrag von 1977 nicht angewendet werden 
können im Falle gewisser Wertschriftentransaktionen, die in den 

1 MoUI Ziff. 2. 
' Die Konvention XVI, datiert vom 28. Juni 1982, sie ist (zwischen den unter­

zeichnenden Banken) am 1. Januar 1983 in Kraft getreten und war zunächst auf 
drei Jahre befristet (ohne Kündigung gilt sie jeweils für ein Jahr weiter). Der deut­
sche Text ist im Anhang abgedruckt. 

s Staatsvertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Verei­
nigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen vom 
25.Mai IV71. in Kraft seit 23.Januar 1977 (SR 0.35 1.933.6). 
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USA von Schweizer Banken für Personen vorgenommen wurden, 
die über wesentliche, der Öffentlichkeit nicht zugängliche Informa­
tionen verfügten. Rechtshilfe in dieser Form wäre nicht möglich, 
wenn die zur Verfügung stehenden Angaben keinen Anlass zur An­
nahme geben, es liege eine strafbare Handlung nach dem Schweize­
rischen Strafgesetzbuch vor.» Im Sinne einer Ubergangslösung bis 
zur Schliessung der Lücke durch Erlass einer entsprechenden 
schweizerischen Strafnorm «diskutierten die Parteien eine unter der 
Aegide der Schweizerischen Bankiervereinigung vorgeschlagene 
private Konvention». Es handelt sich dabei um eine von der 
Schweizerischen Bankiervereinigung nach dem Modell früherer 
Konventionen6 ad hoc ausgearbeitete Konvention, die entscheidend 
dazu beigetragen hat, das im Ingress hervorgehobene Einvernehmen 
zu erzielen. Über die Anwendung der Konvention und ihre Wir­
kungsweise haben sich die Parteien die folgende Vorstellung ge­
macht: «Die erwähnte Convention XVI betreffend die Behandlung 
von Ersuchen der SEC um Auskunft über den Missbrauch von Insi­
der-Informationen) ... wird von der Schweizerischen Bankierverei­
nigung denjenigen Banken mit Sitz in der Schweiz zur Unterschrift 
unterbreitet, welche auf den U.S.-Wertschriftenmärkten tätig wer­
den könnten. Diese Konvention wird auch massgebend sein für das 
Rechtsverhältnis zwischen Unterzeichnerbanken und den Klienten, 
die über die Unterzeichnerbanken Aufträge auf den US-Wertschrif­
tenmärkten ausführen lassen.»7 Im folgenden werden dann einige 
Anwendungsgrundsätze bei der Durchführung des in der Konven­
tion XVI geregelten Verfahrens festgehalten. 

Ohne die hier bewusst ausführlich wiedergegebenen Texte, die 
die Interdependenz zwischen MoU und Konvention XVI verdeutli­
chen, kann diese in ihrer Vielschichtigkeit nicht erfasst werden. 
Schlagwortartig könnte man von einer Multifunktionalität sprechen, 
die sich auf folgende Bereiche erstreckt: 
- Die Konvention XVI bildet integralen Bestandteil und in weiten 

Bereichen gewissermassen die Geschäftsgrundlage des im MoU 
erzielten Einverständnisses zwischen den Parteien. 

* Allgemein zu den Konventionen der Schweizerischen Bankiervereinigung: 
CH.SCHMID, Die unter Mitwirkung der Schweizerischen Bankiervereinigung er­
folgten Vereinbarungen, Richtlinien und Empfehlungen, Diss. Zürich 1982. 

' M o U III Ziff. 2. 
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- Die Konvention XVI stellt darüberhinaus einen mehrseitigen 
Verbandsvertrag dar, d.h. sie betrifft das Verhältnis der Unter-
zeichnerbanken untereinander und zur Schweizerischen Bankier­
vereinigung. 

- Die Konvention XVI soll schliesslich «auch massgebend sein für 
das Rechtsverhältnis zwischen Unterzeichnerbanken und Klien­
ten», also einen Teil des Vertragsverhältnisses zwischen Bank 
und Kunden bilden. 
Es liegt auf der Hand, dass dem letzten Punkt zentrale Bedeutung 

zukommt; denn nur wenn und soweit es gelingt, die in der Kon­
vention XVI vorgesehenen Mechanismen in die Rechtsbeziehung 
zwischen Bank und Kunden zu integrieren, kann die Konvention 
auch die übrigen ihr zugedachten Funktionen erfüllen. Die folgen­
den Überlegungen gelten deshalb primär dieser Frage. Abschlies­
send soll dann vor dem Hintergrund der gewonnenen Ergebnisse 
zur Bedeutung der Konvention XVI allgemein sowie zur Frage ei­
ner Regelung der Insiderproblematik im Verhältnis USA/Schweiz 
kurz Stellung genommen werden. 

II. Rechtsbeziehung Bank/Kunde 

Um die Frage nach der Einbeziehung der Konvention XVI in das 
zwischen Kunden und Bank bestehende Rechtsverhältnis überhaupt 
beantworten zu können, muss dieses Verhältnis zunächst näher um­
schrieben und analysiert werden. Dabei sind zwei Problemkreise zu 
unterscheiden: zum einen die Rechtsnatur des Vertragsverhältnisses 
zwischen Bank und Kunden und dessen Einordnung in das System 
des Obligationenrechts, zum andern die Struktur dieses Rechtsver­
hältnisses. Obwohl zwischen beiden Aspekten eine gewisse Interde-
pendenz besteht, müssen sie doch voneinander getrennt werden. 
Für die hierzu erörterten Probleme kommt der Qualifikationsfrage 
ebensowenig Bedeutung zu wie der Diskussion um die Existenz ei­
nes sogenannten allgemeinen Bankvertrags. Vielmehr geht es 
darum, die Struktur des Rechtsverhältnisses zwischen Bank und 
Kunden näher zu kennzeichnen, um ermitteln zu können, wo und 
wie die Konvention XVI in dieses rechtliche Gefüge einzuordnen ist. 
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Die Rechtsbeziehungen zwischen Bank und Kunden stellen ein 
sehr komplexes Gebilde dar. Derartige Komplexität findet sich in 
all denjenigen Rechtsverhältnissen, bei denen individuelle Abreden 
mit Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kombiniert werden. 
Eine Steigerung erfährt diese Komplexität in denjenigen Vertrags­
verhältnissen, in denen neben allgemeinen Geschäftsbedingungen 
noch besondere (Spezialbereiche betreffende) Bedingungen oder 
branchenspezifische Usanzen bestehen, die allesamt Bestandteile 
des Vertragsverhältnisses bilden. In der Alltagspraxis finden sich 
solche vielschichtigen Vertragsformen vor allem in der Bauwirt­
schaft8 und eben im Bankgeschäft9. Im Zentrum der Rechtsbezie­
hung zwischen Bank und Kunden steht der konkrete Vertrag, der 
eines oder mehrere der üblichen Bankgeschäfte wie Depoterrich­
tung, Kontoeröffnung oder Krediteinräumung zum Gegenstand hat. 
Durch Abschluss dieses Vertrages wird das Rechtsverhältnis begrün­
det und primär bestimmt. 

In allen Fällen wird die individuelle Vereinbarung jedoch er­
gänzt durch die AGB der Banken ,0, auf die in den Grundverträgen 
jeweils Bezug genommen wird. Die AGB selbst betreffen nicht ei­
gentlich die Kernbereiche der Geschäftsbeziehung, sondern bilden 
gewissermassen den Vertragsrahmen, in welchen die individuellen 
Vereinbarungen eingebettet werden; sie beziehen sich überwiegend 
auf den Verkehr zwischen Bank und Kunden und regeln vor allem 
die Durchführung der Bankgeschäfte. In den meisten Fällen werden 

* Am bekanntesten sind die vom Schweizerischen Ingenieur- und Architekten­
verein herausgegebenen SIA-Normen. Zur Problematik der Einbeziehung dieser in 
den Vertrag vgl. BGE 9j II j 17 ff. und BUCHER/WIECAND, Übungen im Obligatio­
nenrecht, Zürich 1985, S. 101 ff. 

* Dazu mit Nachweisen GUGGENHEIM (Fn. 14), S.9ff. 
10 Die AGB der schweizerischen Banken sind nicht vereinheitlicht; sie beruhen 

im wesentlichen auf den Musterbedingungen der Schweizerischen Bankiervereini­
gung. Beispielhaft für das Folgende etwa Art. 1 der AGB des Schweizerischen 
Bankvereins: 

'Zweck und Gritungsbereich. 1. Die nachstehenden Bedingungen regeln die Ge­
schäftsbeziehungen zu den Kunden der Bank und erleichtern dadurch die rasche 
und kostensparende Abwicklung ihrer Auftrage. Für besondere Geschäftszweige 
gelten ausserdem die Spezialreglcmcnte der Bank sowie die allgemeinen Vereinba­
rungen unter den hauptsächlichsten Schweizer Banken und die einschlägigen 
Usanzen.» 


